
Verkaufsparzelle, GB Schaffhausen Nr. 3513

Hauentalstrasse

Vorlage des Regierungsrates vom 21. Oktober 2014 

Bericht und Antrag 14-87 
des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen 
an den Kantonsrat betreffend 
Landverkauf an der Hauentalstrasse in Schaffhausen 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir unterbreiten Ihnen eine Vorlage betreffend Verkauf des Grundstücks GB Schaffhausen Nr. 
3513 an der Hauentalstrasse. Unserem Antrag schicken wir folgende Ausführungen voraus: 

1. Immobilienstrategie des Kantons Schaffhausen  

Zu den strategischen Aufgaben des Gebäudemanagements und der Optimierung des Immobilien-
besitzes gehört die Veräusserung von Liegenschaften, welche nicht betriebsnotwendig bzw. für 
Verwaltungszwecke ungeeignet und nicht von strategischer Bedeutung sind (vgl. ESH2-TP2, Pro-
jekt zur Entlastung des Staatshaushalts, 2. Etappe, Schlussbericht vom 14. März 2005). Im Inte-
resse der Wohnraumentwicklung sollen kantonseigene Grundstücke veräussert werden, wenn sie 
der Kanton Schaffhausen für eine heutige oder künftige Nutzung operativ nicht mehr benötigt. Die 
Veräusserung soll zu Marktkonditionen erfolgen. Damit soll die Realisierung privater Bauvorhaben 
(gewerbliche Bauten und Wohnbauten) unterstützt werden, welche die wirtschaftliche Entwicklung 
des Kantons und der Standortgemeinde durch Ansiedlung von Unternehmen bzw. von Privatper-
sonen fördern. 
 
Zu den Grundstücken, die in diesem Sinne der Immobilienstrategie des Kantons Schaffhausen 
veräussert werden können, gehört auch die Parzelle GB Schaffhausen Nr. 3513 an der vorderen 
Hauentalstrasse nördlich des Breitequartiers. Sie befindet sich in der Wohnzone W4 und weist 
eine Fläche von 4'951 m2 auf. 
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2. Geschichte und aktuelle Nutzung von GB Schaffhausen Nr. 3513 

Auf der Parzelle stehen Gebäude bzw. Unterstände, welche früher dem Kantonsforstamt dienten, 
sowie eine Pfadihütte. Anlässlich der Verlegung des Werkhofes Forst in den Werkhof Schweizer-
bild wurden die frei werdenden Gebäude und Flächen an Dritte vermietet. Der kantonale Eichmeis-
ter benutzt dort noch eine Garage und eine Werkstätte und Dritte haben den Unterstand als Park- 
und Lagerplatz gemietet.  
 
Bereits 2005 hat der Kanton die östlich an die Parzelle anschliessende Teilfläche, auf welcher heu-
te der Kindergarten steht, an die Stadt Schaffhausen verkauft. 
 

 
 
Die «Restparzelle» von GB Schaffhausen Nr. 3513, welche nun veräussert wird, sollte bereits im 
Jahr 2007 an die Stadt Schaffhausen verkauft werden. Eine Vereinbarung kam indessen nie zu 
Stande. Vor dem aktuellen Verkauf wurde nochmals bei der Stadt Schaffhausen angefragt, es be-
stand aber kein Interesse an einem Kauf. 
 
Der Regierungsrat möchte nun dieses Grundstück im Sinne der kantonalen Immobilienstrategie 
veräussern und es damit einerseits einer sinnvollen Nutzung zuführen, andererseits mit dem Erlös 
zu einer Entlastung des Staatshaushaltes beitragen. 
 
Für die Pfadfinder wurde im westlichen Teil der Parzelle vorsorglich eine Fläche reserviert, für den 
Fall, dass sie keinen Alternativstandort finden. Unterdessen haben die Pfadfinder jedoch unweit 
ihrem bisherigen Standort einen alternativen Standort, ebenfalls an der Hauentalstrasse in Schaff-
hausen, gefunden, sodass die gesamte Parzelle GB Nr. 3513 veräussert werden kann. Für den 
Eichmeister wird eine anderweitige Lösung gesucht, die Park- und Lagerplätze können gekündigt 
werden. 

3. Verkauf von GB Schaffhausen Nr. 3513 

Das Grundstück GB Schaffhausen Nr. 3513 nördlich des Breitequartiers an der vorderen Hauen-
talstrasse bietet eine attraktive Wohnlage, Anschluss an das öffentliche Busnetz in kürzester Dis-
tanz und mit der nahe gelegenen Sport- und Freizeitanlage «KSS» ein grosses Freizeitangebot 
sowie verschiedene Einkaufsmöglichkeiten im Umkreis von zwei Kilometern. Ferner befindet sich 
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direkt auf dem Nachbargrundstück ein Kindergarten und unmittelbar bei der KSS-Anlage die Pri-
marschule. 
 
Das Grundstück wurde über eine Zeitspanne von drei Monaten bis zum 31. März 2014 auf der 
Schaffhauser Baulanddatenbank «Schaumal.ch» ausgeschrieben. Als Preisbasis diente eine Ver-
kehrswertschätzung des Amtes für Grundstückschätzung aus dem Jahr 2014 mit einem Richtpreis 
von Fr. 418.-- pro m2.  
 
Zu den Verkaufsbedingungen gehören – nebst dem Verkauf zu Marktpreisen – u.a. ein Baubeginn 
innerhalb von zwei Jahren ab Beurkundung sowie, dass das Grundstück mit den bestehenden 
Gebäuden verkauft wird. Weitere für den Entscheid massgebende Kriterien waren der haushälteri-
sche Umgang mit dem Boden (Verdichtung) sowie die Realisierung von angemessenen, barriere-
freien und unterschiedlich grossen Wohnungen. Schliesslich wurde – wie üblich – auch der Miner-
gie-Standard vorgeschrieben.  
 
Es haben sich zwei Interessenten gemeldet und angekündigt, ein Angebot abzugeben. Schluss-
endlich hat nur die «Baugesellschaft Güetli» (bestehend aus den Personen Fritz Happle, zehnder 
immo ag [vertreten durch  Pius Zehnder] und b53 immonilien ag [vertreten durch Edwin Spleiss]) 
ein Angebot eingereicht. Dieses Angebot ist jedoch in allen Belangen überzeugend. Es erfüllt die 
Kriterien, welche der Kanton Schaffhausen formuliert hat, und es konnte mit Fr. 420.-- pro m2 ein 
Verkaufspreis erzielt werden, welcher sogar leicht über dem Schätzpreis von Fr. 418.-- pro m2 
liegt. Zudem wird auch in der Planung Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Zu diesem Zweck werden 
beispielsweise eine hochwertig gedämmte Hülle und eine zentrale Wärmeerzeugung geplant. 
 
Eckpunkte des Kaufvertrages mit der «Baugesellschaft Güetli»: 
 

• Kauf des ganzen Grundstückes von 4'951 m2 zum Preis von Fr. 420.-- pro m2, entsprechend 
einem Gesamtpreis von Fr. 2'079'420.--. 

• Das Gebäude wird im Minergie-Standard mit Zertifikat erstellt. 
• Erstellung einer Wohnüberbauung, bestehend aus vier Baukörpern mit 3 ½-, 4 ½- und 5 ½-

Zimmer-Mietwohnungen. 
• Beachtung des Leitfadens «Altersgerechte Wohnbauten» für barrierefreies Wohnen. 
• Einreichung Baugesuch innert einem Jahr ab Beurkundung und Baubeginn innert zwei Jah-

ren ab Beurkundung. 
• Anzahlung bei Beurkundung des Kaufvertrages in Höhe von Fr. 200'000.--. 
• Zahlung Restkaufpreis bei Eigentumsübertragung. Frühestens bei Vorliegen der Baubewilli-

gung, spätestens vor Baubeginn. 
• Wird das Projekt nicht innert zwei Jahren nach der Beurkundung realisiert, geht das Land zu-

rück an den Kanton. Für diesen Fall wird ein Reuegeld in Höhe von Fr. 100'000.-- fällig. 
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Studienprojekt (geringfügige Abweichungen bleiben vorbehalten). 

4. Finanzielle Auswirkungen 

Das Angebot der «Baugesellschaft Güetli» für die 4'951 m2 lautet auf Fr. 2'079'420.-- (entspricht 
Fr. 420.-- pro m2). Gemäss Art. 66 Abs. 3 lit. b der Kantonsverfassung vom 17. Juni 2002 be-
schliesst der Regierungsrat Verfügungsgeschäfte über Liegenschaften des Finanzvermögens bis 
1.0 Mio. Franken. Der Erlös des zur Diskussion stehenden Veräusserungsgeschäftes liegt höher. 
Demnach hat der Kantonsrat darüber abschliessend zu entscheiden. 

5. Zusammenfassung 

Der Regierungsrat möchte das Grundstück GB Schaffhausen Nr. 3513 im Sinne der Immobilien-
strategie der Wohnnutzung zuführen und deshalb veräussern. Mit dem Verkauf von GB Schaff-
hausen Nr. 3513 an die «Baugesellschaft Güetli» wird ein Areal veräussert, welches für die öffent-
liche Aufgabenerfüllung des Kantons nicht mehr benötigt wird. Im Rahmen der Verdichtung nach 
innen kann dadurch zusätzlich attraktiver Wohnraum an zentraler und gut erschlossener Lage ge-
schaffen werden. Der Verkaufspreis von Fr. 2'079'420.-- ist angemessen und deckt sich mit dem 
finanziellen Interesse des Kantons. 
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Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen, auf die Vorlage einzutreten 
und dem im Anhang beigefügten Beschlussentwurf zuzustimmen.  
 
 
Schaffhausen, 21. Oktober 2014 Im Namen des Regierungsrates 
 Der Präsident: 
 Christian Amsler  
  
 Der Staatsschreiber: 
 Dr. Stefan Bilger 
 
 
 
Anhänge: 
1. Beschluss 
2. Kaufvertrag 



 

 

 Anhang 1 

Beschluss 
betreffend Landverkauf an der Hauentalstrasse in Schaffhausen 
(Grundstück GB Nr. 3513) 

vom  

Der Kantonsrat Schaffhausen  

beschliesst:  

 

 

Die Veräusserung des Grundstückes GB Schaffhausen Nr. 3513 an die «Baugesellschaft 
Güetli» zum Preis von Fr. 2'079'420.-- wird bewilligt. 

 

 

 

Schaffhausen,  Im Namen des Kantonsrates  

 Der Präsident:  

  

  

 Die Sekretärin: 
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